
 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Hasloh 

Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungspla-
nes Nr. 24 der Gemeinde Hasloh „Ehemaliger Gartenmarkt“ für das Gebiet westlich 
der Kieler Straße sowie die nordöstlich und südlich davon angrenzenden Bereiche 
(siehe Darstellung des Geltungsbereiches in der nachstehenden Grafik) 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hasloh hat in ihrer Sitzung am 11.12.2023 beschlos-
sen, für das Gebiet westlich der Kieler Straße sowie die nordöstlich und südlich davon an-
grenzenden Bereiche die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Bebauungs-
plan Nr. 24 „Ehemaliger Gartenmarkt“ aufzustellen. 

Die Lage des Plangebietes ist aus der nachfolgenden Planskizze ersichtlich.  

 

Für das Plangebiet werden folgende Planungsziele angestrebt: 

Das Plangebiet soll den vorhandenen Nahversorgungsstandort an der Kieler Straße stärken, 
indem weitere Handels- und Dienstleistungseinrichtungen sowie der medizinischen Versor-
gung dienende Einrichtungen angesiedelt werden.  

Ferner stellt gemäß dem Ortsentwicklungskonzept das südliche Plangebiet eine Potenzial-
fläche für die Gewerbeentwicklung dar. Der Bebauungsplan soll hierfür entsprechendes Pla-
nungsrecht schaffen und damit den Gewerbestandort Hasloh zukunftsfähig stärken und ent-
wickeln. 

Im Norden sollen als Übergang in die vorhandene Siedlungsstruktur, bei Erhalt des Ortscha-
rakters und der Berücksichtigung der Entwicklung von bedarfsgerechtem Wohnen, Wohn-
bauflächen realisiert werden.  

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.  

 

 



 

 

Vorstehende Bekanntmachung ist auch im Internet bereitgestellt unter www.hasloh.de (Navi-
gation: Bürgerservice –Bekanntmachungen – www.quickborn.de/Veröffentlichungen/Hasloh). 

Hasloh, den 07.01.2026 

Gemeinde Hasloh 

-Der Bürgermeister- 

Kay Löhr 

http://www.ellerau.de/

